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RS OGH 1971/10/27 7Ob189/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1971

Norm

ABGB §1266

EheG §31

Rechtssatz

Für die Kenntnis der Nichtigkeit ist nur der Zeitpunkt der Eheschließung maßgebend. Ein nachträglich auftretender

böser Glaube, also eine nachträgliche Kenntnisnahme vom Nichtigkeitsgrund, ändert daran nichts, daß in

vermögensrechtlicher Beziehung die Scheidungsfolgen eintreten.
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